
 

 

 

 

 

 

 

Mitteilung G 16/2025 

(lt. Verteiler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlung für die psychologischen Beratungsstellen der Landes-    

kirche Hannovers 

 

 

Gebührenordnung 

 

 

Die Erhebung von Gebühren für erhaltene Beratungseinheiten dient der      

Sicherstellung und Gewährleistung dieses hochwertigen regionalen             

Beratungsangebotes der Beratungsstellen in der evangelisch-lutherischen 

Landeskirche Hannovers.  

Beiliegende Gebührenordnung ist von der Fachstelle für Psychologische      

Beratung am Zentrum für Seelsorge und Beratung entwickelt worden. Sie 

wird als ‚best practice‘ Beispiel empfohlen.  

 

Zum Umgang damit 

Die Gebührenordnung kann unverändert für die eigene Beratungsstelle    

übernommen werden. Möglich ist auch, die Ordnung als Reflexionsanlass für 

schon bestehende Gebührenregelungen zu nutzen. Die Ordnung dient dazu, 

die jeweiligen Gebühren an die aktuellen Kontexte der Beratungsstellen      

anzupassen. 

Die hier enthaltene Ausdifferenzierung im unteren Einkommenssegment ist 

detaillierter als bei höheren und hohen Einkommen. Hier gilt es, das             

Beratungsstellenklientel zu analysieren und die Ausdifferenzierung der     

Kostenbeiträge der Zahlungskraft der jeweiligen Klient:innen anzupassen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

(Dr. Lehmann) 

 

 

 

Anlage                                        …/2 

 Landeskirchenamt ◼ Postfach 37 26 ◼ 30037 Hannover 

- 

 Dienstgebäude Rote Reihe 6 

   30169 Hannover 

 Telefon 0511 1241-0 

 Telefax 0511 1241-266 

 E-Mail landeskirchenamt@evlka.de 

 Auskunft Anja Garbe 

 Durchwahl 0511 1241-398 

 E-Mail anja.garbe@evlka.de 

 

 Datum 14. November 2025 

 Aktenzeichen N-550-13.8    

 Vorgang V-N-550-13.8-28511 
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Verteiler: 

Pfarrämter durch die Superintendenturen  

Vorsitzende der Kirchenkreissynoden  

Büros der Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe  

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


